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Gelsenkirchen, 28. Juni 2019 

I. A. W agner  
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Gelsenkirchen, 02. Juli 2019 

I. A. D isse l   
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Referat 10 (Personal und Organisation) 
 
Bestellung zur Standesbeamtin 
 
Gemäß § 2 des Personenstandsgesetzes (PStG) in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Durchführung des PStG (PStVO NRW) habe ich  
mit Wirkung vom 01.07.2019 Frau Dunja Borchert auf jederzeitigen Widerruf zur Standesbeamtin für den Standesamtsbezirk Gelsenkirchen 
bestellt. 
 
Gelsenkirchen, 27. Juni 2019 

Frank Baranowsk i  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Sven Konopka 
zuletzt bekannte Anschrift: Blumendelle 28, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 16.06.2019 und 26.06.2019 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 04. Juli 2019 

I. A. Borut ta  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Robert Nutoaica 
zuletzt bekannte Anschrift: Essener Str. 1, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 24.06.2019 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 04. Juli 2019 

I. A. Borut ta  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Radoslaw Pawel Grygo 
zuletzt bekannte Anschrift: Hansemannstr. 5, 45879 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 18.06.2019 und 26.06.2019 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 04. Juli 2019 

I. A. Borut ta  
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Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Rainer Herbert Kempka 
zuletzt bekannte Anschrift: Bulmker Str. 5, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 28.06.2019 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 04. Juli 2019 

I. A. Borut ta  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Verlust eines Dienstausweises 
 
Der Dienstausweis mit der Ausweis-Nummer REF - 391 ausgestellt am 12.03.2019 auf den Namen Andreas Hauch ist abhandengekommen 
und wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
Gelsenkirchen, 02. Juli 2019 

I. A. Busat ta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GELSEN-LOG, Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH 
 
Allgemeine Benutzungsbedingungen (ABB) der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.) 
 

§ 1. Geltungsbereich 
 

1.1 Die ABB gelten für die Benutzung des Hafens Gelsenkirchen (Handels- und Industriehafen), Rhein-Herne-Kanal km 23,83 bis 24,50. 
Sie sind für jeden, der die Hafenanlage benutzt oder sich gem. § 1.2 im Hafenbereich aufhält, verbindlich. Darüber hinaus sind alle 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung zu beachten, insbesondere 

 Allgemeine Hafenverordnung (AHVO) 

 Hafenverordnung für den Hafen Gelsenkirchen (HVO) 

 Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) 

 Rheinschifffahrtspolizeiverordnung (RheinSchPV) 

 "Gesetz über die Statistik des Schiffs- und die Fortschreibung des Schiffsbestandes der Binnenflotte" in Verbindung mit dem 
"Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke" (BstatG) 

 Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (CDNI) 

 Unfallverhütungsvorschriften 

 Eisenbahnrechtliche Gesetze und Vorschriften 
 

Zudem gelten privatrechtliche Regelungen in ihrer jeweils gültigen Fassung (z. B. die Entgeltordnung über Hafen- und Ufergeld, Eich- 
und Hafenbahnentgelte). 
 

1.2 Der Geltungsbereich der ABB ergibt sich aus dem Hafengebietsplan (Anlage), welche als Anlage zur ordnungsbehördlichen Verord-
nung über die Bestimmung des Bereichs des Stadthafens (Industrie- und Handelshafen) und das Verhalten in diesem Hafen – Hafen-
verordnung (HVO) - im Amtsblatt des Regierungsbezirks Münster am 10.11.2017 veröffentlicht wurde. Das Hafengebiet umfasst 
danach die auch im Hafengebietsplan rot umrandeten Gebiete, u. a. gemäß HVO 

 

 wasserseitig den Handels- und Industriehafen, 

 landseitig das Gewerbe- und Industriegebiet Hafen Gelsenkirchen, 

 bahnseitig den Anschluss an den Bahnhof Gelsenkirchen Bismarck der VzG-Strecke 2153 Bochum Gbf.-Abzw. Nordstern  
km 31,865 
 

1.3 Die Anlagen und Einrichtungen im Hafen dienen vornehmlich dem verkehrsübergreifenden Umschlag. 
 
1.4 Zuständige Hafenbehörde ist das Referat Umwelt der Stadt Gelsenkirchen. 
 
1.5 Hafenbetreiber ist die Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.). 
 

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 
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1.6  Die ABB sind während der Geschäftszeiten im Büro des Hafenbetreibers, Am Stadthafen 45, 45881 Gelsenkirchen und im Internet 
unter www.hafen-ge.de für jeden Hafennutzer einzusehen. 

 
1.7  Personen und Führern von Fahrzeugen, die nicht in Ausübung ihres Dienstes oder Berufes tätig sind, ist aus Gründen der Gewähr-

leistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Aufenthalt auf den für den Güterumschlag genutzten Flächen im Geltungsbe-
reich dieser ABB untersagt. 

 
 Die zuständige Hafenbehörde ist befugt, bei Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung die Räumung des Hafengebietes 

anzuordnen. 
 

§ 2.  Landverkehr 
 

2.1 Auf Grundstücken, die für Umschlagzwecke vorgesehen sind oder auf denen Umschlag stattfindet, haben Schienenfahrzeuge, 
sonstige für den Umschlag benötigte Hilfsmittel, Arbeitsgeräte und auch schienengebundene Krane sowie Flurförderzeuge (z. B. 
Radlader, Gabelstapler) Vorrang. 

 
 Der Schwenk- und Arbeitsbereich von Umschlagseinrichtungen ist frei zu halten. Ein Unterfahren von Krananlagen ist ohne ausdrück-

liche anderslautende Weisung des Kranführers untersagt. Dies gilt nicht für die Dauer der Be- und Entladevorgänge des jeweiligen 
Straßenfahrzeugs, welches mit der vorgenannten Krananlage Be- und Entladen wird. 

 
2.2 Werden Fahrzeuge auf oder in der Nähe von Gleisanlagen oder Krananlagen abgestellt, so hat sich der Fahrzeugführer bei seinem 

Fahrzeug aufzuhalten und den Gleisbereich sowie den Arbeitsbereich der Krananlage erforderlichenfalls zu räumen, auch wenn da-
durch das Verladegeschäft unterbrochen werden muss. 

 
2.3 Das Parken und Abstellen von Fahrzeugen außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen ist nur Personen gestattet, die sich geschäftlich 

dort aufhalten. Mitarbeiter der im Hafengebiet ansässigen Firmen haben keinen Anspruch auf Parkplätze außerhalb des Betriebsge-
ländes ihrer Firmen. 

 
2.4 Im Übrigen gelten die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung entsprechend. 
 

§ 3. Schienenverkehr 
 

3.1 Im Gleisbereich dürfen keine Fahrzeuge oder sonstige Gegenstände abgestellt werden. Die Rangierwege müssen begehbar sein. 
Dies beinhaltet insbesondere, dass Güter und sonstige Gegenstände (z. B. Container), Betriebseinrichtungen oder Fahrzeuge 
(Auflieger, Zugmaschinen, etc.) nur in einem Abstand von mindestens 2,50 m aus der Gleisachse gelagert, abgestellt oder errichtet 
werden dürfen und zwar so, dass diese den Eisenbahnbetrieb nicht behindern oder gefährden. 

 
3.2 Alle abgestellten Eisenbahnwaggons sind ordnungsgemäß gegen jedwede unbeabsichtigte Bewegung zu sichern. Derjenige, für den 

die Eisenbahnwaggons zugestellt werden, hat zugelassene Festlegemittel in ausreichender Zahl vorzuhalten und diese zum Festle-
gen der Waggons einzusetzen. Das Festlegen von Waggons mit anderen nicht zugelassenen Hilfsmitteln ist verboten. Es gilt die BOA 
(Bau- und Betriebsordnung für Anschlussbahnen für das Land NRW) in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

 
§ 4.  Schiffsverkehr 

 
4.1  Ein-/auslaufende Fahrzeuge bzw. schwimmende Geräte haben sich zwingend beim Hafenbetreiber an-/abzumelden. Dieses kann per 

UKW Funk Kanal 12, per Telefon, per Fax oder auf sonstigem elektronischen Wege erfolgen. Die Kontaktdaten sind unter 
www.hafen-ge.de abrufbar. Außerhalb der Geschäftszeiten des Hafenbetreibers kann die An-/Abmeldung an der Lade-/Löschstelle 
erfolgen. Die Nachrichten für die Binnenschifffahrt im ELWIS (Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice) für den Stadthafen 
Gelsenkirchen sind zeitnah vor dem Einlaufen abzurufen und zu beachten. 

 
4.2 Der verantwortliche Schiffsführer oder dessen Vertreter eines jeden Fahrzeugs/schwimmenden Gerätes muss die öffentlich-recht-

lichen Vorschriften, z. B. die Allgemeine Hafenverordnung (AHVO), die Hafenordnung für den Stadthafen Gelsenkirchen (HVO) etc., 
während der Aufenthaltszeit im Hafen Gelsenkirchen jederzeit erfüllen. Die Fahrzeuge/schwimmenden Geräte müssen alle erforder-
lichen Zulassungen besitzen. Auf Verlangen sind diese vom Schiffsführer oder dessen Vertreter dem Vertreter des Hafenbetreibers 
vorzulegen. 

 
4.3 Der Hafenbetreiber kann verlangen, dass Fahrzeuge/schwimmende Geräte zu anderen Liegeplätzen verholt werden oder/und dass 

diese den ihnen zugewiesenen Liegeplatz unmittelbar nach Erledigung der Umschlagsarbeiten verlassen. Kommt ein Schiffsführer 
den vom Hafenbetreiber erteilten Weisungen nicht nach, so kann der Hafenbetreiber die angeordneten Maßnahmen auf Rechnung 
und auf Gefahr des Schiffführers durch Dritte ausführen lassen. 

 
4.4 Das Umschlagen von Gütern sowie das Liegen auf den von dieser ABB umfassten Wasserflächen und an den hiervon mit umfassten 

Anlagen (gemäß HVO) ist nur gegen Entrichtung eines Entgeltes zulässig und gestattet. Die jeweils gültigen Entgelte sind unter 
www.hafen-ge.de abrufbar. 

 
4.5  Die Schiffsführer oder deren Vertreter aller Fahrzeuge/schwimmenden Geräte haben dafür zu sorgen, dass ihre Einheiten an den 

hierfür vorgesehenen Festmacheinrichtungen oder daran bereits festgemachten Fahrzeugen sicher festgemacht werden. Sie haben 
ebenfalls dafür zu sorgen, dass die Befestigung erforderlichenfalls überwacht und den Wasserstandschwankungen sowie dem Ein-
/Austauchen beim Laden/Löschen angepasst wird. 

 
4.6 Die Schifffahrtbetreibenden sind zum bestimmungsgemäßen Gebrauch der Festmacheinrichtungen verpflichtet. Insbesondere wird 

darauf hingewiesen, dass das Aufstoppen von Fahrzeugen oder Verbänden an den Festmacheinrichtungen untersagt ist. Es ist ver-
boten, dass Fahrzeuge/schwimmende Geräte eine sog. Stelze oder einen sog. Pfahl oder Ankerpfahl in oder auf den Grund drücken. 
Für eine Ausnahme bedarf es einer gesonderten Genehmigung der Hafenbehörde oder des Hafenbetreibers. Ein Anspruch auf eine 
Gestattung besteht grundsätzlich nicht. 

 
4.7 Auf drohende Eisgefahr wird der Hafenbetreiber möglichst aufmerksam machen, ohne dass sich daraus Rechtspflichten für den 

Hafenbetreiber ergeben. Fordert der Hafenbetreiber dazu auf, den Hafen wegen Eisgefahr zur Sicherung der Hafenanlagen zu 
räumen, so ist dem unverzüglich zu folgen. Wird der Aufforderung nicht entsprochen, ist der Hafenbetreiber berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, die Beseitigung der betreffenden Güter, Geräte oder Fahrzeuge auf Kosten und Gefahr der Eigentümer bzw. der den 
Umschlag betreibenden Firmen vorzunehmen. 
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4.8  Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wegen des weitläufigen Hafengebietes der Winterdienst (Schienenbereiche, Straßen, 

Wege, Kaimauern, Landgänge, Böschungstreppen und Einstiegsleitern) nicht umfassend durchgeführt werden kann. 
 
4.9 Die Nutzungsberechtigten haften für die Schäden, die bei Eis durch das Lade- oder Lagergut dem Hafenbetreiber oder Dritten 

entstehen. 
 
4.10 Das Begasen von Schiffen kann nur nach Zustimmung des Hafenbetreibers und nur an bestimmten und zugewiesenen Liegeplätzen 

durchgeführt werden. Grundsätzlicher Anspruch auf die Zustimmung besteht nicht. Alle behördlichen Auflagen und Anzeigepflichten 
sind einzuhalten und anzuzeigen. Der Hafenbetreiber haftet in keiner Weise für die aus der Begasung resultierenden Schäden. 

 
§ 5. Lagerung und Umschlag 

 
5.1 Das Lagern von Gütern auf Flächen des Hafenbetreibers ist nur nach Abschluss eines dementsprechenden Vertrages mit dem 

Hafenbetreiber zulässig. Für Schäden, die durch die unzulässige oder vertragswidrige Lagerung entstehen, haften der Eigentümer 
und der Abladende des lagernden Gutes gesamtschuldnerisch. 

 
5.2 Für den Umschlag dürfen nur Einrichtungen des Hafenbetreibers oder die zugelassenen firmeneigenen Anlagen benutzt werden. 
 
5.3 Auch der gelegentliche Einsatz von mobilen und schienengebundenen Krananlagen für Umschlagsarbeiten im Hafen- und Hafen-

bahngleisbereich bedarf der vorherigen Zustimmung durch den Hafenbetreiber. 
 
5.4 Werden beim Umschlag Kai, Straßen, Rampen oder Gleise verschmutzt, so hat derjenige, der den Umschlag durchführt, die Verun-

reinigung unverzüglich und zu eigenen Lasten zu beseitigen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann der Hafenbetreiber nach 
Mahnung mit Fristsetzung die Reinigung auf Kosten des Verursachers vornehmen lassen. 

 
5.5 Am Ufer, auf Böschungen und auf Uferstreifen von 1,50 m Breite sowie auf Treppen und im Gleisbereich dürfen keinerlei Gegen-

stände niedergelegt/gelagert werden. 
 
5.6 Kurzfristige Zwischenlagerungen im Gleisbereich bedürfen der Zustimmung des Hafenbetreibers. Der Hafenbetreiber ist berechtigt, 

unerlaubt niedergelegte Güter nach Mahnung (in Eilfällen auch ohne Mahnung) im Namen, zu Lasten und auf Gefahr des Verfü-
gungsberechtigten anderweitig zu lagern oder notfalls zu veräußern. Eigentümer und Niederleger haften dem Hafenbetreiber für 
dadurch entstehende Kosten als Gesamtschuldner. 

 
§ 6. Haftung 

 
6.1  Der Aufenthalt im definierten Bereich des Hafens (siehe HVO) erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
6.2  Der Hafenbetreiber haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für alle Personenschäden, die er zu vertreten hat. 
 
6.3 Im Übrigen haftet der Hafenbetreiber nur für Schäden, die durch ihn vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Die Haftung 

erstreckt sich nicht auf den entgangenen Gewinn. Bei Vorliegen eines Vertrages und der daraus resultierenden Verletzung von ver-
tragswesentlichen Pflichten, sog. Kardinalpflichten, gilt die vorstehende Haftungseinschränkung nicht. Der Schadenersatz ist in die-
sem Fall bei Vorliegen einfacher Fahrlässigkeit der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Kardi-
nalpflichten sind solche grundlegenden vertragswesentlichen Pflichten, die maßgeblich für den Vertragsabschluss der Parteien waren 
und auf deren Einhaltung diese vertrauen durften. 

 
6.4 Der Hafenbetreiber haftet für Schäden an Schiffen, deren Einrichtung oder Ladung, die durch Hindernisse in der Hafenzufahrt oder im 

Hafen entstehen, nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Das gleiche gilt für Vermögensschäden sowie für Schäden an Landfahr-
zeugen beim Befahren der Landwege (eingedeckte Gleisanlagen gehören nicht zu Landwegen in diesem Sinne). 

 
6.5 Der Hafenbetreiber übernimmt keine Haftung für im Hafengebiet gelagerte Güter. Diese lagern auf eigene Gefahr der Eigentümer und 

Verfügungsberechtigten. 
 
6.6 Der Hafenbetreiber übernimmt keine Gewähr für die regelmäßige Einsatzbereitschaft seiner Anlagen, Einrichtungen, Betriebsmittel 

und Geräte. Er wird jedoch im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten bestrebt sein, diese in einem stets einsatzbereiten Zustand zu 
halten. 

 
6.7 Ansprüche auf Schadenersatz können nicht damit begründet werden, dass die Anlagen, Einrichtungen, Betriebsmittel und Geräte des 

Hafenbetreibers nicht oder nicht hinreichend oder verspätet eingesetzt oder zur Verfügung gestellt worden sind. 
 
6.8 Der Hafenbetreiber haftet nicht für Schäden infolge höherer Gewalt oder Naturgewalt, wie z. B. bei unsichtigem Wetter (Nebel, 

Schneetreiben und dergleichen), Sturm, Eis, Niedrig- oder Hochwasser. 
 
6.9  Die Vorschriften der Eisenbahnhaftpflichtverordnung bleiben von vorstehenden Regelungen unberührt. 
 
6.10 Schäden, welche dem Hafenbetreiber zur Last gelegt werden sollen, sind bei ihm unverzüglich schriftlich anzumelden. Dem Hafen-

betreiber ist eine Besichtigung des Schadens zu ermöglichen. 
 
6.11 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch im Hinblick auf eine möglicherweise persönliche Haftung der Geschäfts-

führung, leitenden Angestellten und sonstigen Mitarbeitern des Hafenbetreibers. 
 

§ 7. Entgeltpflicht, Zahlungen 
 

7.1 Leistungen des Hafenbetreibers werden nur gegen Entgelt - nach Maßgabe der jeweils gültigen Entgeltordnung über Hafen- und 
Ufergeld, Eich- und Hafenbahnentgelte - erbracht. Der Anspruch des Hafenbetreibers auf Zahlung dieser Entgelte entsteht mit der 
Erbringung seiner Leistung bzw. mit der Benutzung des Hafens. 

 
7.2 Sämtliche Zahlungen sind ohne jeden Abzug in EURO zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer sofort an den Hafenbetreiber zu leisten. 

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei titulierten oder unbestrittenen Gegenforderungen. 
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§ 8. Schlussbestimmungen 
 

8.1 Für alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesen ABB ist Gerichtsstand Gelsenkirchen, soweit nicht nach den Vorschrif-
ten der Zivilprozessordnung ein abweichender Gerichtsstand zwingend vorgeschrieben ist. 

 
8.2  Auf diese ABB ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 
 
8.3 Änderungen dieser ABB sind nur rechtswirksam, wenn sie schriftlich niedergelegt und vom Hafenbetreiber schriftlich bestätigt wurden. 

Auf dieses Erfordernis kann nur durch eine schriftliche Erklärung verzichtet werden. 
 
8.4 Sollten Bestimmungen dieser ABB ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre Durchführbarkeit später verlieren, so soll 

hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser ABB nicht berührt werden. 
 
8.5 Die Überschriften der einzelnen Paragraphen dienen ausschließlich der Orientierung und sollen nicht die Bedeutung einer Bestim-

mung dieser ABB bezeichnen, begrenzen oder beschreiben. 
 
8.6  Der Hafenbetreiber ist befugt, seine Rechte und Pflichten nach diesen ABB auf Dritte zu übertragen. 
 
8.7 Die ABB tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
Gelsenkirchen, 28. Juni 2019 

gez. Bernd Mens ing                 gez. Dr. Jörg P l i schka  
(Geschäftsführer)                         (Geschäftsführer) 
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Sonstige  

Bekanntmachungen III 

 
Herausgegeben von der Stadt Gelsenkirchen - 71. Jahrgang.  
Für die Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Matthias Hapich, 
Referat 2 - Rat und Verwaltung - Das Amtsblatt kann in Einzelfällen 
kostenlos schriftlich beim Referat 2 - Rat und Verwaltung, Hans-
Sachs-Haus, 45875 Gelsenkirchen, angefordert werden. -  
 
Sie finden das Amtsblatt auch im Internet unter: 
www.gelsenkirchen.de/Amtsblatt  
 
Druck: gkd-el, Fax: 0209/169-8890, 45879 Gelsenkirchen. 

Personalnachrichten IV 
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